
Gegenüberstellung Sondernutzungsgebührenverzeichnis 2020-1992.xlsx

Art der Sondernutzung
entsprechend 

Tatbestand 
Satzung 1992:

WK: 1DM= 0,511292 €

1. Anbieten von Leistungen Einheit Zeit von € bis € von € bis € von € bis € von € bis € von € bis €

Monatlich 0,5 5 -- --

Jährlich 5 25 3 26 5 15

Monatlich 1 5 -- --

Jährlich 5 25 3 10

Täglich 0,5 10 -- --

Monatlich 2 20 -- --

Jährlich -- -- 2 15

2. Ausstellungen/Vorführungen Einheit Zeit von € bis € von € bis €

Täglich 5 1500 3 1023

Monatlich 5 2500 5 2556

Jährlich 25 5000 26 511

3. Bauliches Einheit Zeit von € bis € von € bis € von € bis € von € bis € von € bis €

Täglich -- -- 0,05 0,10 0,05 0,26

(je angefangene) 
Woche

1 10

Monatlich -- -- 0,5 1,5

Täglich -- -- 1 5

(je angefangener) 
Monat

5 50 3 26

Jährlich -- -- 3 102

3.c
Überbauungen mit Gebäudeteilen (z.B. 
Vordächer, Erker, Balkone, Lichtschächte, Stufen 
und Sockel u.ä.)

je 0,5m² 
Grundfläche

einmalig 50 250 23. 26 102 51 153 26 77 51 1534

4. Übermäßige Straßenbenutzung Einheit Zeit von € bis € von € bis €

4.a

Übermäßige Straßenbenutzung durch 
gewerbliche Veranstaltungen nach § 29 StVO, 
genehmigte motorsportliche Veranstaltungen und 
Versuchsfahrten, wenn Verkehrsbeschränkungen 
erforderlich werden.

Täglich 50 750 24. 26 511

Wöchentlich -- -- 1 20

Monatlich -- -- 1 51

Jährlich 10 400 1 256

5. Sonstige Sondernutzungen Einheit Zeit von € bis € von € bis €

Täglich 0,5 25 0,05 15

Wöchentlich 1 50 0,5 26

Monatlich 1 200 0,5 51

Jährlich 10 500 0,5 256

6.
Mindestgebühr für alle 
gebührenpflichtigen Sondernutzungen

1.b
Mobile Warenauslagen, Warenständer u.ä. in 
Verbindung mit einem Einzelhandelsgeschäft (ab 
1 m²)

je 0,5m²

3.a

Gerüste, Baucontainer, Kräne, Mulden und 
Lagerung von Gegenständen aller Art (z.B. 
Baumaterial, Absperrungen, Bauzäune, 
Arbeitsgeräte- und Maschinen, Bauwagen u.ä.) 
(ab 24h)

je lfd. Meter 
bzw. m²

1.c
Aufstellen von Tischen und Stühlen in Verbindung 
mit einem Gaststättenbetrieb/ Gewerbebetrieb 
(Außenbewirtschaftung)

je m²

Ausstellungen, Vorführungen oder sonstige 
gewerbliche Veranstaltungen 

Gebühr ab 2020 (in €)

1.a
Automaten und Schaukästen, die mehr als 30cm 
in den öffentlichen Verkehrsraum hineinragen (ab 
1 m²)

je angefangene 
0,2m²

je Über-
brückung/ lfd. 
Meter bzw. m²

4.b
Befahren von Straßen zu nicht widmungsmäßigen 
Zwecken

je Fahrzeug

Sonstige über den Gemeingebrauch 
hinausgehende Benutzung der Straßen oder von 
Plätzen

je m² 28.

1.

Gebühr 1992 (um-
gerechnet von DM in €)

--

6./7.

5.

10.

18./19.

13.

25.

15

3.b
Überspannung, Überleitungen, Überbrückungen 
von öffentlichen Verkehrsflächen 


